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Modul Sachverhalt

Handlungsgrundlage(n) - https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__46.html

Teaser Handwerker / andere Gewerbetreibende können, sofern
zwingend notwendig, eine Ausnahmegenehmigung von
Halt- und Parkverboten beantragen.

Volltext Handwerkern und anderen Gewerbetreibenden können bei
zwingender Erfordernis Ausnahmen von Halt- und
Parkverboten genehmigt werden. Voraussetzung ist, dass
eine Berufsausübung anderenfalls nicht möglich oder nicht
zumutbar wäre.

Begriffe im Kontext Parkausweis

Bearbeitungsdauer

Fristen Die Ausnahmegenehmigung wird widerruflich und befristet
erteilt. Genaue Auskünfte hierzu erteilt die zuständige
Stelle.

Formulare  +  Objekt
Formular

Der Antrag muss schriftlich gestellt werden.

Kurztext

weiterführende
Informationen

Hinweise
(Besonderheiten)

Es können auch regional übergreifende
Ausnahmegenehmigungen von einer der betroffenen
zuständigen Stellen erteilt werden. Hierzu wäre dann eine
vorherige Abstimmung zwischen den einzelnen
Straßenverkehrsbehörden erforderlich.

Rechtsbehelf

fachlich  freigegen
durch

fachlich  freigegeben
am

Lagen Portalverbund Erlaubnisse und Genehmigungen (2010400)

zuständige Stelle

Ansprechpunkt An die Gemeinde-, Amts- oder Stadtverwaltung
(Straßenverkehrsbehörde), in deren Bezirk die Halt- und
Parkverbote bestehen.
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